
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Prof. Dr. Peter Paul Gantzer SPD
vom 13.02.2017

Tunnel unter der A 99

Die Autobahndirektion Südbayern hat für 5,5 Mio. Euro un-
ter der A 99 auf Höhe von Grasbrunn eine Unterquerung ge-
baut. Diese darf aber nur von Fußgängern und Wildtieren 
benutzt werden, nicht aber von Landwirten und der Freiwil-
ligen Feuerwehr Grasbrunn mit der Begründung, dass an-
dernfalls die Wildtiere gestört werden könnten.

Ich frage die Staatsregierung:

1. Ist dieser Sachverhalt richtig?

2. Weswegen kann Landwirten und der Freiwilligen Feuer-
wehr nicht eine Ausnahmegenehmigung dahingehend er-
teilt werden, dass zu landwirtschaftlichen Zwecken wie zu 
Einsatzfahrten die Unterquerung benutzt werden kann?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 20.03.2017

Zu 1.:
Der Sachverhalt ist nur zum Teil richtig.

Das Bauvorhaben umfasst neben der Errichtung der neu-
en Unterquerung auch den Rückbau eines dort vorhande-
nen maroden Bauwerks aus dem Jahr 1974. Dieses war 
ursprünglich als Kreuzungsbauwerk mit der Autobahn A 87 
vorgesehen, deren Planung jedoch aufgegeben wurde. 

Da eine Sanierung des alten Bauwerks mit wirtschaftlich 
vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich war und dieses 
auch keinerlei Verkehrsfunktion hatte, wurde zunächst un-
tersucht, ob auf das Bauwerk vollständig verzichtet werden 
kann. Dabei zeigte sich, dass das alte Bauwerk insbeson-
dere von verschiedenen Fledermausarten zur Querung der 
Autobahn genutzt wird und dieses somit für eine ökologi-
sche Verbindungs- und Vernetzungsfunktion der beidseits 
der A 99 bestehenden Lebensräume von Bedeutung ist. 

Nach Abstimmung zwischen der Autobahndirektion Süd-
bayern und der Unteren Naturschutzbehörde des Landrats-
amtes München wurde daher aus naturschutzfachlichen 
Gründen entschieden, das alte rund 70 Meter lange Bau-
werk durch ein neues 10 Meter langes Bauwerk zu ersetzen, 
um an dieser Stelle weiterhin Tierquerungen zu ermöglichen. 
Hervorzuheben ist, dass es sich hier um die einzige Tier-
querungshilfe im Verlauf des Autobahnrings A 99 zwischen 
dem Autobahnkreuz München-Ost und dem Autobahnkreuz 
München-Süd handelt. 

Die Maßnahme befindet sich derzeit noch im Bau und soll 
bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Zu 2.:
Mit Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbay-
ern vom 21.03.2014 wurde das Baurecht für die Tierque-
rungshilfe geschaffen. Im Verfahren wurden keine Wünsche 
bzgl. einer Querungsmöglichkeit für die Freiwillige Feuer-
wehr erhoben. Der Bauernverband hatte in seiner Stellung-
nahme zwar den Wunsch geäußert, dass im Rahmen des 
Neubaus auch eine Querungsmöglichkeit für landwirtschaft-
liche Zwecke geschaffen werden solle. Da der Bereich un-
terhalb des alten Bauwerks vollständig umzäunt war und 
deshalb auch bislang kein Wirtschaftsweg zur Unterquerung 
der A 99 zur Verfügung stand, die Notwendigkeit somit nicht 
belegt werden konnte, und weil nach naturschutzfachlicher 
Einschätzung eine Nutzung des neuen Bauwerks durch 
landwirtschaftlichen Verkehr aufgrund der nur geringen 
Breite von 10 Metern dessen Funktion als Tierquerungshilfe 
gefährden würde, konnte dem Wunsch von der Planfeststel-
lungsbehörde nicht gefolgt werden.

Der vorstehend beschriebene entscheidungsrelevante 
Sachverhalt ist unverändert aktuell. Die Anlage eines We-
ges zur Unterquerung für Landwirte bzw. für die Freiwillige 
Feuerwehr ist daher nicht möglich.
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